
Liechtenstein (Fürstentum): O. Verwaltung. 1983

das G. 26 XII 1906, womit Zusatzbestimmungen
zur a. G. O. erlassen wurden; die österr. Zivil—
prozeßnovelle 16 V. 74, R. 69, eingeführt mit
liechtensteinschem G. 15 VIII 79, dazu die liechten—
steinsche Exekutionsnovelle 16 VIII 92 sowie die
G. 16XII91 und 13 VII 97 betreffend die Voll—
streckung auswärtiger zivilgerichtlicher Urteile in
L.; das österr. Ehestreitverfahren 23 VIII 19
nach Maßgabe der fürstlichen V. 16 X 19; die
fürstlichen V. 5XLS7 und 10 XIISs, mit welchen
die wesentlichen Bestimmungen des österr. Sum
marverfahrens 18 X 45 und des Besitzstörungs
verfahrens 27X 49, R. 12 u. 18, rezipiert wur—
den; die fürstliche V. 20 XI 58, mit welcher einé
W. O. in möglichster Übereinstimmung mit der
allgemeinen österr. W. O. 25 150, R. 51, samt Vor
schrift über das Verfahren in Wechselsachen erlassen
wurde; das allgemeine deutsche, in sterr. ein—
re H. G. nach Maßgabe des liechtensteinscheninf. G. 16 IX 65; das Schuldenbetriebsgesetz 9X
65; das österr. Bagatellverfahren 27 IV 73, R. 66,
eingeführt zufolge G. 28 IX 83 mit Beschränkung
auf Rechtsstreitigkeiten bis zum Betrage von 60 K;
das G. 23 VIII 87 über das Verfahren in Expro—
priationsfällen; die Konkursordnung 1109, die
Grundbuchspatente 11 09 und 27 IX 39, die Ver—
lassenschaftsabhandlungsinstruktion 8 IV 46, das
Stempelpatent 20 III 600 mit den Nov. 28 IX83
und 24 1 1903; das Geb. G. für das gerichtliche
Verfahren 24 VI 84.

Nach Durchführung der im J. 18650 in An—
riff genommenen Landesvermessung wurde dere ce dem schon seit 1809 bestehenden

Grundbuche einverleibt.
Für das strafrechtliche Gebiet gelten (ab—

gesehen von den in den politischen Vorschriften ent
haltenen Strafbestimmungen) im wesentlichen fol—
gende G.: Das österr. allgemeine Str. G.27 V 52R. 117, eingeführt mit — V.7 X59; das G
25 VII 92 über die Vereitelung von Zwangsvoll—
streckungen; der mit fürstlicher V.18 II 12 einge—
führte, vom rechtlichen Verfahren über Verbrechen
handelnde Abschnitt des österr. Str. G. 3 IX 03
samt den österr. Beweisvorschriften 6 VII 33; die
liechtensteinschen Strafprozeßnovellen 24 X 81 und
24 VI 84; die G. 13 VII 97 betreffend Aufschub
und Unterbrechung einer Freiheitsstrafe und 8 VIII
98 betreffend die zivil- und öffentlich-rechtlichen
Folgen erlittener Aburteilung.

Das Landgericht fungiert im gesamten zivil—
rechtlichen Verfahren sowie im Strafverfahren bei
UÜbertretungen (mit Einschluß jener der politischen
Vorschriften) als Einzelngericht, dagegen im
Strafverfahren bei Verbrechen und Vergehen als
Kollegialgericht; in Verbrechensfällen besteht
der Gerichtshof aus fünf Richtern, nämlich aus
zwei im Sinne des österr.liechtensteinschen St. V.
19184 (G6sterr. R. 124) delegierten, regelmäßig
dem Kreisgerichte Feldtirch entnommenen österr.
richterlichen Beamten, von welchen einer den Vorsitz
führt, aus dem Untersuchungsrichter Landrichter)
als Referenten, endlich aus zwei gemäß G. 24V
84 ausgelosten Laienrichtern (Schoffen); in Ver—
gehensfallen ist der Gerichtshof mit drei Richtern

besetzt, nämlich durch den Landrichter als Vor—
sitzenden und durch zwei Laienrichter (Schöffen).
Den Vollzug zuerkannter Freiheitsstrafen hat der
Landesverweser zu überwachen.
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